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Erläuternder Bericht des Vorstands der gildemeister Aktiengesellschaft zu den

Angaben nach §§ 289 Abs. 5 und 315 Abs. 2 Nr. 5 des Handelsgesetzbuches (hgb)

Rechtlicher Hintergrund

Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 

(BilMoG) hat u.a. die §§ 289, 315 hgb sowie die §§ 120, 175 AktG geändert. 

Danach muss der Vorstand der Hauptversammlung einen schriftlichen Bericht 

u.a. zu den neu eingeführten Pflichtangaben im Lagebericht gemäß § 289 Abs. 

5 hgb bzw. im Konzernlagebericht gemäß § 315 Abs. 2 Nr. 5 hgb zum internen 

Kontroll- und Risikomanagementsystem vorlegen.

Gegenstand des Berichts

Nach der Gesetzesbegründung des BilMoG umfasst das interne Kontrollsystem die

Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen zur Sicherstellung der Wirksamkeit und

Wirtschaftlichkeit der Rechnungslegung, zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit 

der Rechnungslegung sowie zur Sicherung der Einhaltung der maßgeblichen recht-

lichen Vorschriften. Dazu gehören auch das interne Revisionssystem und das Risiko-

managementsystem, soweit es sich auf die Rechnungslegung bezieht.

Wesentliche Merkmale und Erläuterung des internen Kontrollsystems und des 

Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist Teil des gesamten Internen

Kontrollsystems (iks) der gildemeister Aktiengesellschaft, das in das unternehmensweite

Risikomanagementsystem eingebettet ist. Es umfasst die Organisations- sowie Kontroll-

und Überwachungsstrukturen zur Sicherstellung der gesetzmäßigen Erfassung, Aufbe-

reitung und Würdigung von unternehmerischen Sachverhalten und deren anschließende

Übernahme in den hgb-Jahresabschluss und in den ifrs-Konzernabschluss der gilde-

meister Aktiengesellschaft. 
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Die durch das Risikomanagement durchgeführten Analysen tragen dazu bei, Risiken

mit Einfluss auf die Finanzberichterstattung zu identifizieren und Maßnahmen zur 

Risikominimierung einzuleiten. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem

beinhaltet die Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen zur Sicherung der Ordnungs-

mäßigkeit der (Konzern-) Rechnungslegung. Hierzu analysieren wir neue Gesetze,

Rechnungslegungsstandards und andere Verlautbarungen hinsichtlich ihrer Auswir-

kungen auf den Konzernabschluss. Konzernweit relevante Regelungen kodifizieren

wir in Richtlinien, wie beispielsweise dem Rechnungslegungshandbuch. Diese Richt-

linien bilden gemeinsam mit dem konzernweit gültigen Abschlusskalender die

Grundlage des Abschlusserstellungsprozesses. Die lokalen Gesellschaften sind für 

die Einhaltung der relevanten Regelungen verantwortlich und werden hierbei von

dem Konzernrechnungswesen unterstützt und überwacht. Daneben existieren lokale

Regelungen, die jeweils mit dem Konzernrechnungswesen abgestimmt werden. Dies

umfasst auch die Einhaltung lokaler Bilanzierungsvorschriften. Die interne Revision

überprüft die Effektivität der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen. Die

Konsolidierung wird zentral durch das Konzernrechnungswesen durchgeführt. Im Be-

darfsfall bedient sich gildemeister externer Dienstleister, zum Beispiel bei der Bewertung

von Pensionsverpflichtungen. Die mit der Finanzberichterstattung betrauten Mitarbeiter

werden regelmäßig geschult. Das Kontrollsystem umfasst sowohl präventive als auch auf-

deckende Kontrollaktivitäten, zu denen Plausibilisierungen, die Funktionstrennung und

das Vier-Augen-Prinzip gehören. Zusätzlich tragen die durch das Risikomanagement

durchgeführten Analysen dazu bei, Risiken mit Einfluss auf die Finanzberichterstattung

zu identifizieren und Maßnahmen zu deren Minimierung einzuleiten. Die Wirksamkeits-

beurteilung erfolgt auf Grundlage von Selbstbeurteilungen der verantwortlichen Konzern-

gesellschaften und Bereiche; die Wirksamkeit wird stichprobenartig von der internen

Revision überprüft und ausgewertet. Die Resultate der Effektivitätsprüfungen werden

regelmäßig an Vorstand und Aufsichtsrat berichtet.

Bielefeld, im März 2010 gildemeister Aktiengesellschaft

gez. Der Vorstand
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Tel.: + 49 (0) 52 05 / 74 - 0
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